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Widersprüche gegen Altersdiskriminierung des alten 
Besoldungsrechts des Landes Hessen 

 
Licht am Ende des Tunnels: 
Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen, die Altersdiskriminierung 
im alten Besoldungssystem im Widerspruchsverfahren geltend 
gemacht haben, sollen zeitnah Entschädigung erhalten 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gute Nachricht für Beamtinnen Beamte des Landes Hessen, die einen Widerspruch 
wegen Altersdiskriminierung aufgrund des alten, in Hessen bis zum 28. Februar 
2014 geltenden Besoldungsgesetzes geltend gemacht haben: die Hessische 
Landesregierung beabsichtigt nach den Entscheidungen in zwei hessischen Fällen 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) am 06.04.2017 nunmehr 
Entschädigungen zu gewähren, die nun zur Auszahlung gebracht werden sollen.  
 
Nach den Entscheidungen des BVerwG beträgt der Schadenersatz 100 € pro 
Monat. 
 
Voraussetzung: Es muss ein individueller Widerspruch gegen die 
altersdiskriminierende Besoldung eingelegt worden sein. Verdi hatte seinerzeit 
hierzu Hilfestellung geleistet. 
 
Keine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung der Besoldungszahlung werden 
Beamtinnen und Beamte erhalten, die keinen Widerspruch eingelegt haben, 
weiterhin fallen Abwesenheitszeiten aus dem Berechnungszeitraum heraus. 
 
Ansprüche auf Schadenersatz werden ab dem Zeitpunkt der 
Widerspruchseinlegung anerkannt und berechnet, rückwirkend für 2 Monate (§ 
15(4) AGG). Für den exakten Berechnungszeitraum ist der Besoldungseingang auf 
dem Konto maßgeblich. 
 
Da am 1.3.2014 das neue, diskriminierungsfreie Besoldungssystem rechtswirksam 
geworden ist, endet jeder Entschädigungsanspruch mit der Gewährung der 
Besoldung nach dem neuen System. 
 
Wie bereits oben erwähnt, hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass der 
Entschädigungsbetrag 100 € pro Monat der berechtigten Geltendmachung beträgt. 
Sofern dieser lediglich im Widerspruchsverfahren geltend gemacht worden ist, 
findet keine Verzinsung des Entschädigungsbetrages statt. 
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Im Hinblick auf die unterschiedliche Geltendmachung von Ansprüchen können sich 
auch sehr unterschiedliche Fallkonstellation ergeben, auf die wir an dieser Stelle 
nicht näher eingehen wollen. 
 
Nach unserem Kenntnisstand sollen die Zahlungen noch weitestgehend im Oktober 
2017 erfolgen. 
 
Sofern Sie nach Erhalt Ihres Informationsschreibens oder des Ihnen gewährten, 
teilweise gewährten oder nicht gewährten Entschädigungsbetrages Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Bezirksfachbereich Bund und Land (FB 
06) in den ver.di Bezirksgeschäftsstellen in Hessen. 
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